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Brand- und Explosionsgefahren
Schutzmaßnahmen für sichere Tätigkeiten mit brennbaren Stoffen

Bei Tätigkeiten mit brennbaren Stoffen muss das Risiko eines Brandes oder einer Explosion 
 beurteilt werden. Diese Schrift informiert über Voraussetzungen und Ursachen, die zu Bränden 
und Explosionen führen können. Zudem gibt sie Hinweise zu geeigneten Schutzmaßnah men.  
Sie soll zur Unterstützung bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung und zur Unter weisung 
von Beschäftigten dienen. 

1 Brandschutz
1.1 Voraussetzungen für einen Brand

Für die Entstehung eines Brandes müssen drei Voraussetzungen 
gleichzeitig gegeben sein:
 > Brennbarer Stoff
 > (Luft-)Sauerstoff
 > Wirksame Zündquelle

Abbildung 1: Gefahrendreieck für die Brandentstehung

1.2 Brennbare Stoffe

Brennbare Stoffe sind alle diejenigen, die nach ihrer Entzündung 
in Reaktion mit (Luft-)Sauerstoff (und weiteren oder anderen soge-
nannten Oxidationsmitteln) verbrennen können. Sie kommen in 
festem, flüssigem und gasförmigem Zustand vor. Abhängig davon 
und von der Art des Stoffes werden sie in unterschiedliche Brand-
klassen ( A bis F   ) eingeteilt. Dies dient vor allem der Wahl des rich-
tigen Löschmittels (siehe Abschnitt 1.5, Brandbekämpfung).

Bei brennbaren Flüssigkeiten ist zu beachten, dass nicht die Flüs-
sigkeit selbst, sondern nur die Dämpfe brennen, die sich über der 
Flüssigkeitsoberfläche bilden. Die Dämpfe können sich ausbrei-
ten und eine Zündquelle finden. Dazu gibt es eine wichtige Kenn-
größe, den Flammpunkt. Dieser beschreibt die unter genormten 
Versuchsbedingungen ermittelte, niedrigste Temperatur, bei der 
eine brennbare Flüssigkeit genügend Dämpfe entwickelt, die 
über der Flüssigkeitsoberfläche entzündet werden können.
 
Die Entzündbarkeit und Verbrennungsgeschwindigkeit von fes-
ten brennbaren Stoffen hängt mit der Größe der Oberfläche zu-
sammen, die mit (Luft-)Sauerstoff in Kontakt kommen kann. 

Wirksame  
Zündquelle

Brennbarer Stoff

(Luft-)Sauerstoff
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Brände fester Stoffe, 
hauptsächlich organi-
scher Natur, die norma-
lerweise unter Glutbil-
dung verbrennen

Brände von flüssigen oder 
flüssig werdenden Stoffen

Brände von Gasen Brände von Metallen Brände von Speiseölen/ 
-fetten (pflanz liche oder 
tieri sche Öle und Fette) in 
Frittier- und Fettback gerä ten 
sowie an de ren Küchenein-
rich tungen und -geräten

z. B. Holz, Kohle, Papier z. B. Benzin, Alkohole, 
Wachse

z. B. Propan, Stadtgas, 
Acetylen

z. B. Aluminium, Kalium, 
Natrium

z. B. Sonnenblumenöl, 
Butter, Mar ga rine

Tabelle 1: Brandklassen gemäß DIN EN 2

Eine große Oberfläche (hoher Zerteilungsgrad) begünstigt somit das 
Entzünden. So kann zum Beispiel ein Holzstock mit einem Feuer-
zeug nur schwer entzündet werden, Holzwolle hingegen sehr leicht.

Bis 1978 wurde die Brandklasse E für Brände in elektrischen Nie-
derspannungsanlagen verwendet. Alle zugelassenen Feuerlöscher 
dürfen für Brände in Niederspannungsanlagen (bis 1000 Volt) ver-
wendet werden.

1.3 Sauerstoff

Bei einer Verbrennung findet eine chemische Reaktion zwischen 
(Luft-)Sauerstoff und dem brennbaren Stoff statt. Ohne (Luft-)
Sauerstoff kann es nicht zur Reaktion und damit nicht zur Ver-
brennung kommen. Mit einem Sauerstoffanteil von 20,9 % ist 
in der natürlichen Atemluft ausreichend Sauerstoff enthalten, 
um eine Verbrennung zu unterhalten. Die Luft enthält zusätzlich 
78,1 % Stickstoff und 1 % sonstige Gase.

78,1 % Stickstoff
20,9 %  
Sauerstoff

1 %   Sonstige Gase

Abbildung 2: Zusammensetzung von Luft

Da bei einer Verbrennung Sauerstoff verbraucht wird, hängt die 
Entwicklung eines Brandes von der Frischluftzufuhr ab. Ein Brand 
in einem geschlossenen Raum ohne ausreichende Luftzufuhr 
wird nach einer gewissen Zeit nur noch schwelen (bei circa 15 Vo-
lumenprozent [Vol.-%] Sauerstoff) und gegebenenfalls wegen 
Sauerstoffmangels (bei unterhalb von circa 12 Vol.-% Sauerstoff) 
sogar selbst verlöschen. 

Allerdings kann ein Schwelbrand bei erneuter Sauerstoffzufuhr, 
z. B. durch Öffnen einer Tür oder eines Fensters, wieder spontan 
in Gang gesetzt werden. Hierbei besteht die Gefahr, dass es zu 
einer sogenannten Rauchgasexplosion kommt. 

Liegt die Sauerstoffkonzentration über 21 Vol.-% (z. B. durch Pro-
duktionsprozesse bedingt), läuft eine Verbrennung entsprechend 
schneller ab. Bei einem Anteil von circa 25 Vol.-% Sauerstoff läuft 
die Verbrennung doppelt so schnell, bei einem Anteil von circa 
35 Vol.-% Sauerstoff bis zu achtmal so schnell ab.

1.4 Zündquellen

Nur durch eine wirksame Zündquelle kann eine Verbrennung in 
Gang gesetzt werden. Die Zündquelle muss dabei eine bestimm-
te Energiemenge übertragen. Wie hoch diese ist, variiert von 
Stoff zu Stoff und hängt vom Mischungsverhältnis, vom brennba-
ren Stoff und vom (Luft-)Sauerstoff ab. Exemplarisch sind einige 
Zündquellen in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Zündquellen Beispiele

Heiße Oberflächen
Verbrennungsmotor, 
Kochplatte, Dampfleitung

Flammen und heiße 
Gase

Feuerzeug, Streichholz, 
Schweißbrenner

Metallische 
Reib-, Schlag- und 
Abtrenn vorgänge

Reibfunken, Schlagfun-
ken, Schneidfunken

Adiabatische 
 Kompression

Schlagartige Temperatur-
erhöhung beim Verdich-
ten eines Gasgemisches

Elektrische Anlagen
Funken beim Schließen 
eines Stromkreises

Statische  
Elektrizität

Entladung nach vorher-
gehender Aufladung 
durch Reibung, Trans-
portprozesse etc.

Tabelle 2: Zündquellen in Anlehnung an TRGS 723
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Bei brennbaren Gasen, Dämpfen und Nebeln reichen häufig 
schon leichte elektrostatische Entladungen als Zündquelle aus, 
wie der Schlag beim Berühren der Türklinke. Wasserstoff/Luft-Ge-
mische können beispielsweise schon mit Energien von 0,016 Mil-
lijoule [mJ] entzündet werden (sogenannte Mindestzündenergie).

1.5 Brandbekämpfung

Für einen Brand sind mindestens drei Voraussetzungen erforder-
lich. Zur Brandbekämpfung muss eine dieser Voraussetzungen 
beseitigt werden. Somit bestehen die folgenden Methoden zum 
wirksamen Löschen von Bränden aus:
 > Brennbaren Stoff entfernen
 > Sauerstoffzufuhr verhindern
 > Brandtemperatur absenken
 > Energiezufuhr unterbinden
 > Verzögern der Oxidationsgeschwindigkeit (Antikatalyse) durch 

Löschpulver

Die genannten Methoden lassen sich allerdings in der Praxis 
nicht in jeder Situation nutzen. Zum Beispiel ist es kaum mög-
lich, den brennbaren Stoff aus einem Brandherd zu entfernen. Oft 

angewendete Methoden sind unter anderem, den Brand zu ersti-
cken, indem die notwendige Sauerstoffzufuhr unterbunden wird, 
sowie den Brand zu kühlen, indem die Temperatur, beispielswei-
se mit Wasser, bis unter die Zündtemperatur des brennenden 
Stoffes abgesenkt wird. Hierbei ist die Größe des Brandherdes 
entscheidend. Denn je größer der Brandherd ist, umso schwie-
riger wird es sein, den Sauerstoff vom Brandherd fernzuhalten 
oder den Brand ausreichend zu kühlen.

Zur wirksamen Brandbekämpfung sind die eingesetzten Lösch-
mittel immer auf die brennbaren Stoffe entsprechend ihrer 
Brandklasse und die jeweilige Situation abzustimmen. Die Aus-
wahl der geeigneten Feuerlöscher muss im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung festgelegt werden. Die Beschäftigten müssen 
in der Verwendung von tragbaren Feuerlöschern bei Entstehungs-
bränden unterwiesen und ausgebildet werden. 

Wie Tabelle 3 zeigt, ist Wasser demnach nicht immer ein geeigne-
tes Löschmittel. Dies trifft besonders bei brennbaren Flüssigkei-
ten zu, die nicht mit Wasser mischbar sind. Ebenso können Stoffe 
der Brandklasse D (brennbare Metalle) weder mit Wasser noch 
mit Kohlendioxid gelöscht werden, da eine Weiterreaktion oder 
Verbrennung mit diesen Stoffen möglich ist.

Brandklasseneinteilung (EN 2)

A B C D F

Löschmittel Brennbare  
Feststoffe

Brennbare  
Flüssig keiten

Brennbare 
Gase

Brennbare 
Metalle

Fettbrände

Wasser ● ● ● ● ●

Schaum ● ● ● ● ●

ABC-Pulver ● ● ● ● ●

BC-Pulver ● ● ● ● ●

Kohlendioxid ● ● ● ● ●

Klasse D-Pulver, Sand  
oder Zement

● ● ● ● ●

Klasse F-Löscher ● ● ● ● ●

● geeignet      ●  nicht geeignet Niemals Wasser

Tabelle 3: Löschmittel der Brandklassen gemäß DIN EN 2
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2 Explosionsschutz
2.1 Voraussetzungen für eine Explosion

Eine Explosion im Sinne des Explosionsschutzes ist eine sehr 
schnell ablaufende Verbrennung. Dieser schnelle Reaktionsab-
lauf erzeugt einen Druck- und Temperaturanstieg, der zu erhebli-
chen Sach-, Personen- und Umweltschäden führen kann.

Voraussetzung für eine Explosion ist, dass der brennbare Stoff 
und der (Luft-)Sauerstoff (oder ein anderes Oxidationsmittel) 
nicht wie bei einem Brand nebeneinander, sondern gut durch-
mischt vorliegen. Dies ist bei Gasen, Dämpfen und Nebeln meist 
der Fall. Feststoffe hingegen müssen als Stäube mit entsprechend 
geringer Korngröße vorliegen und aufgewirbelt werden.

Für die Entstehung einer Explosion müssen also vier Vorausset-
zungen gleichzeitig gegeben sein:
 > Brennbarer Stoff (Feststoffe staubförmig)
 > (Luft-)Sauerstoff (oder ein anderes Oxidationsmittel)
 > Durchmischung im richtigen Mischungsverhältnis
 > Wirksame Zündquelle

Abbildung 3: Gefahrentetraeder für eine Explosion

Liegen die Bedingungen 1 bis 3 vor, spricht man allgemein von ei-
nem „explosionsfähigen Gemisch“. Liegt das Gemisch unter fol-
genden Bedingungen vor, wird es als „gefährliche explosionsfähi-
ge Atmosphäre“ bezeichnet:
 > brennbarer Stoff und Luft,
 > atmosphärische Bedingungen (Umgebungstemperatur von 

–20 °C bis +60 °C und Luftdruck von 0,8 bis 1,1 bar) und
 > gefahrdrohende Menge (Volumen ≥ 10 l, ≥ 1/10 000 Rauminhalt 

oder in der unmittelbaren Nähe von Menschen). 

In dieser Schrift wird nur die gefährliche explosionsfähige Atmo-
sphäre betrachtet. Weitere Erläuterungen zu explosionsfähigen 
Gemischen finden Sie im KB 028-2 „Rechtlicher Wegweiser im 
Explosionsschutz“.

2.2 Brennbare Stoffe

Im Explosionsschutz wird – anders als im Brandschutz mit sei-
nen Brandklassen – zwischen brennbaren Gasen sowie Dämpfen 
und Nebeln (aus Flüssigkeiten) einerseits und brennbaren Stäu-
ben andererseits unterschieden. Dies geschieht deshalb, weil für 
diese Gruppen unterschiedliche sicherheitstechnische Kenngrö-
ßen relevant und andere Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Für die Beurteilung einer Gefährdung durch brennbare Stoffe sind 
sicherheitstechnische Kenngrößen wichtig.
 > Die Explosionsgrenzen geben die untere und obere Grenze ei-

ner Mischung von brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder 
Stäuben mit Luft an [Vol.-% bzw. g/m³], die bei Kontakt mit 
einer wirksamen Zündquelle zur Explosion gebracht werden 
kann. Liegt die Konzentration unterhalb der unteren Explosi-
onsgrenze (UEG), ist das Gemisch zu „mager“, das heißt, es 
enthält zu wenig Brennstoff. Bei einer Konzentration oberhalb 
der oberen Explosionsgrenze (OEG) ist es zu „fett“.  Es enthält 
somit zu viel Brennstoff und es findet keine Explosion, aber ein 
Abbrand statt. Die OEG findet bei Stäuben keine Anwendung. 

 

Abbildung 4: Bei Gasen und Dämpfen wird der Bereich zwischen den 
beiden Explosionsgrenzen (OEG und UEG) als Explosionsbereich be-
zeichnet.  

 > Die Zündtemperatur (bei Gasen/Dämpfen) oder Mindestzünd-
temperatur (bei Stäuben) ist die unter genormten Versuchs-
bedingungen ermittelte, niedrigste Temperatur einer heißen 
Oberfläche, bei der sich das zündwilligste Gemisch des brenn-
baren Stoffs mit Luft entzündet.

Wirksame  
Zündquelle

Brennbarer Stoff

(Luft-)Sauerstoff

Durchmischung 
im richtigen Verhältnis

Fettes Gemisch

Explosionsfähiges 
Gemisch

Mageres Gemisch

Obere Explosionsgrenze (OEG)

Untere Explosionsgrenze (UEG)

100 %

0 %
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m
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 > Die Mindestzündenergie (MZE) ist die unter genormten Ver-
suchsbedingungen ermittelte kleinste in einem Kondensator 
gespeicherte elektrische Energie, die bei Entladung ausreicht, 
das zündwilligste Gemisch einer explosionsfähigen Atmosphä-
re zu entzünden. 

Für brennbare Flüssigkeiten ist vor allem der Flammpunkt (siehe 
Abschnitt 1.2) von Bedeutung. 

Es muss zudem beachtet werden, dass Gase entweder leichter 
oder schwerer als Luft sein können. Insgesamt sind nur 11 Gase 
leichter als Luft, davon sind 7 brennbar, wie beispielsweise Was-
serstoff oder Methan. Das ist wichtig bei der Beurteilung der Ge-
fährdung und den sich daraus ergebenden Schutzmaßnahmen. 
Beispielsweise muss eine Lüftung bei Gasen, die schwerer sind 
als Luft, unten in Bodennähe angebracht werden. Bei leichteren 
Gasen sollte sie oben an den höchsten Stellen angebracht sein. 
Die Dämpfe aller brennbaren Flüssigkeiten sind schwerer als 
Luft. Sie können sich in tiefergelegenen Räumen, zum Beispiel 
Kellern, sowie in Gruben, Kanälen und Schächten in gefährlichen 
Mengen ansammeln.

Bei brennbaren Stäuben hängt die Fähigkeit, explosionsartig zu 
verbrennen, von der Größe der Staubteilchen ab. Bei Staubteil-
chen kleiner als 1 mm kann abhängig vom Stoff Explosionsgefahr 
bestehen. Sind sie kleiner als 0,5 mm, ist unabhängig vom Stoff 
davon auszugehen, dass eine Explosion möglich ist.

Bei festen brennbaren Stoffen hängen die Entzündbarkeit und 
die Verbrennungsgeschwindigkeit mit der Größe der Oberfläche 
zusammen, die mit der Luft in Kontakt kommen kann. Eine große 
Oberfläche (beispielweise kleine Staubteilchen) begünstigt so-
mit das Entzünden und die Verbrennung.

Eine für brennbare Stäube charakteristische sicherheitstechni-
sche Kenngröße ist die Mindestzündtemperatur der Staubschicht. 
Dabei handelt es sich um die niedrigste Temperatur einer heißen 
Oberfläche, bei der sich eine Staubschicht von festgelegter Dicke 
auf dieser heißen Oberfläche unter genormten Versuchsbedingun-
gen entzündet. Hat die Staubschicht eine Dicke von 5 mm, spricht 
man von der Glimmtemperatur.

Werden die Staubpartikel in die Luft aufgewirbelt, kommt es bei 
entsprechender Zündquelle zu einer Entzündung und zur Staub-
explosion. Hierdurch kann es zu einem Druckanstieg bis maximal 
12  bar (sogenannter „Explosionsüberdruck“) kommen. Bei ex-
plodierenden Dämpfen werden Explosionsüberdrücke bis  circa 
9 bar erreicht. 

Auch von kleinen Explosionen können große Gefahren ausgehen, 
wenn es in der Umgebung abgelagerten brennbaren Staub gibt. 
Die Druckwelle der Explosion kann diese Ablagerungen aufwir-
beln, wodurch eine Entzündung durch die Flammenfront möglich 
wird. Diese Folgeexplosionen können zu großen Schäden führen. 
Deswegen sind Ablagerungen brennbarer Stäube dringend zu 
vermeiden. Eine geringe Staubschicht – auch unter 1 mm Dicke – 
kann ausreichend sein, um den gesamten Raum mit gefährlicher 
explosionsfähiger Atmosphäre zu füllen.

2.3 Prinzipien des Explosionsschutzes

Die Vermeidung von Explosionsgefahren unterliegt einer rechtlich 
festgelegten Rangfolge (siehe auch KB  028-2 „Rechtlicher Weg-
weiser im Explosionsschutz“).

Dabei ist 
1.  die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre zu ver-

meiden,
2.  die Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre zu 

vermeiden
und, falls diese Maßnahmen nicht ausreichen, um eine Explosion 
sicher zu verhindern,
3.  die Ausbreitung beziehungsweise die Auswirkung einer Explo-

sion zu beschränken.

Abbildung 5 verknüpft diese Maßnahmen mit den jeweiligen Ecken 
des Gefahrentetraeders für Explosionen. Die Abbildung gibt Bei-
spiele für mögliche Schutzmaßnahmen entsprechend dem Schutz-
ziel und nennt die zugehörige Schrift im Technischen Regelwerk.

Stoff
Zündtemperatur

[°C]
Explosionsgrenzen

[Vol.-%]
Flammpunkt

[°C]
Mindestzündenergie 

[mJ]

Petrolether 280  1,2–7,5 < –20 ca. 0,24–0,28

Ethanol 400  3,1–27,7 12 0,28

Aceton 528  2,5–14,3  < –20 0,55

Wasserstoff 560  4,0–77,0 (gasförmig) 0,016

Diesel kraftstoff 225  0,6–6,5 > ca. 56 k. A. [1]

[1]   keine Bestimmung nach genormtem Verfahren möglich, da der Flammpunkt über 25 °C liegt

Tabelle 4: Beispiele für sicherheitstechnische Kenngrößen brennbarer Stoffe



6

KB 028-1 Brand- und Explosionsgefahren – Schutzmaßnahmen für sichere Tätigkeiten mit brennbaren Stoffen

2.4 Vermeidung der Bildung gefährlicher 
 explosionsfähiger Atmosphäre

Allen Schutzmaßnahmen voran steht die Substitutionsprüfung. 
Dabei ist die Frage zu klären, ob auf weniger gefährliche Stoffe 
oder auf ein weniger brisantes Verfahren zurückgegriffen werden 
kann. Beispiele hierfür sind:
 > Ersatz brennbarer Stoffe durch nicht brennbare Stoffe (wasser-

basierter Lack statt lösemittelbasiertem Lack)
 > Ersatz von Flüssigkeiten mit niedrigem Flammpunkt durch

Flüssigkeiten mit hohem Flammpunkt (Diesel statt Benzin)
 > Wahl eines geeigneten Arbeitsverfahrens (Pinselauftrag statt

Sprühauftrag)

Ist dies nicht möglich, muss zunächst anderweitig versucht wer-
den, das Auftreten einer gefährlichen explosionsfähigen Atmo-
sphäre zu vermeiden. Dies kann beispielsweise erreicht werden, 
indem
 > der Austritt brennbarer Stoffe verhindert wird (technisch dichte

Anlagen),
 > brennbare Stoffe an der Entstehungsstelle abgesaugt werden,
 > das Aufkommen gefahrdrohender Mengen brennbarer Stäube

vermieden wird und
 > die Sauerstoffkonzentration in geschlossenen Apparaturen

ausreichend reduziert wird (Inertisierung).

2.5 Vermeidung der Entzündung gefährlicher 
explosionsfähiger Atmosphäre

Kann nicht sichergestellt werden, dass durch geeignete Schutz-
maßnahmen die Entstehung gefährlicher explosionsfähiger At-
mosphäre vermieden wird, müssen wirksame Zündquellen aus-
geschlossen werden. Genau wie eine wirksame Zündquelle eine 
Verbrennung in Gang setzt, kann sie auch eine Explosion auslö-
sen (siehe Abschnitt 1.4 „Zündquellen“).

Für die Beurteilung der Frage, welcher Aufwand zur Vermeidung 
von Zündquellen betrieben werden muss, hat sich die Untertei-
lung explosionsgefährdeter Bereiche in Zonen bewährt. Die Ein-
teilung der Zonen erfolgt unter Betrachtung der Häufigkeit und 
der Dauer des Auftretens beziehungsweise Vorhandenseins ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmosphäre. Anhand der festgeleg-
ten Zone können dann die zu treffenden Schutzmaßnahmen ab-
geleitet werden. Beispielsweise dürfen in den jeweiligen Zonen 
nur geeignete Geräte und Werkzeuge eingesetzt werden. Die Zo-
nen sind wie folgt definiert:

Für Gase, Dämpfe und Nebel:
 > Zone 0 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige At-

mosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämp-
fen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vor-
handen ist.

 > Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegent-
lich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Ge-
misch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln
bilden kann.

Abbildung 5: Maßnahmenrangfolge im Explosionsschutz mit beispielhaften Schutzmaßnahmen und entsprechendem Technischen Regelwerk

 (Luft-)Sauerstoff Brennbarer Stoff Zündquellen Explosion

Schutzziel 1.  Vermeidung der Bildung von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre

2.  Vermeidung der Entzündung 3.  Beschränkung der Aus-
breitung bzw. der Aus-
wirkung einer Explosion

Schutzmaßnah-
men (Beispiele)

 > Substitution
 > Reinigung
 > Lüftung
 > Objektabsaugung
 > Dichtheit
 > Konzentrations-

begrenzung (UEG)

 > Inertisierung
 > Dichtheit

 > explosionsgeschützte 
Geräte

 > funkenarmes Werkzeug
 > Vermeidung heißer Ober-

flächen
 > Potenzialausgleich

(Erdung)
 > keine offenen Flammen

 > druckfeste/druckstoß-
feste Bauweise

 > Druckentlastung
 > Explosionsunterdrückung
 > explosionstechnische 

Entkopplung

Regelwerk TRGS 722 TRGS 723 + TRGS 727 TRGS 724 

Durchmischung im richtigen Verhältnis

➡➡
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 > Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefähr-
liche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und 
brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht 
oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Für Stäube
 > Zone 20 ist ein Bereich, in dem eine gefährliche explosions-

fähige Atmosphäre in Form einer Staubwolke in Luft ständig, 
über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

 > Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gele-
gentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in 
Form einer Staubwolke in Luft bilden kann.

 > Zone 22 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefähr-
liche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Staubwolke 
in Luft normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.
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Abbildung 6: Die Explosionsschutz-Regeln (DGUV Regel 113-001 – Teile 1 
und 2) stellen eine Sammlung aller explosionsschutzrelevanter Tech-
nischen Regeln für die Betreiber dar. Die Anlage 4 enthält die weltweit 
umfangreichste Beispielsammlung zur Einteilung explosionsgefährdeter 
Bereiche in Zonen. Weitere Informationen zur Zoneneinteilung und zur 
Zündquellenvermeidung bieten die TRGS 720, TRGS 723 und TRGS 727.

2.6 Beschränkung der Ausbreitung oder 
der Auswirkung einer Explosion

Lässt sich eine Explosion trotz  der in den Abschnitten 2.4 und 2.5  
genannten Maßnahmen nicht sicher ausschließen, ist durch kon-
struktive Schutzmaßnahmen ihre Auswirkung auf ein Mindest-
maß zu beschränken. Bei der Auslegung der konstruktiven Maß-
nahmen muss speziell der Explosionsüberdruck berücksichtigt 
werden.

Zu den Maßnahmen zählen:
 > die Auswirkungen der Explosion im Inneren der Anlage zu hal-

ten, indem die Bauteile dem Explosionsdruck standhalten 
(druckfeste oder druckstoßfeste Bauart),

 > die angelaufene Explosion direkt zu ersticken (Explosionsun-
terdrückung),

 > die Freisetzung des Explosionsüberdrucks in ungefährliche Be-
reiche (Explosionsdruckentlastung) über beispielweise Berst-
scheiben oder Explosionsklappen und

 > die Entkopplung explosionsgefährdeter Anlagenteile etwa 
über Flammendurchschlagsicherungen in Rohrleitungen.
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kurz & bündig

Sicherheit

Gefährdungsbeurteilung

Explosionsschutzkonzept

Explosionen im Betrieb zählen zu den 5 häufigsten Ursachen für tödliche Arbeitsunfälle. 
Dies unterstreicht die Bedeutung einer gut strukturierten Gefährdungsbeurteilung, durch 
die Gefahren erkannt und bewertet werden. Besteht das Risiko einer Explosion, muss ein 
 Explosionsschutzkonzept erstellt werden, das diese verhindert oder die Auswirkungen auf  
ein  akzeptables Maß reduziert. Diese Schrift gibt diesbezüglich Hinweise zur Vorgehens- 
weise und zu einschlägigen rechtlichen Bestimmungen.

Das Arbeitsschutzgesetz bildet in Verbindung mit der Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) und der Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) den rechtlichen Rahmen für den betrieblichen 
Explosionsschutz. Die dort formulierten wesentlichen Verpflich-
tungen für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin sind:
	> Durchführung der Gefährdungsbeurteilung (siehe Abschnitt 2)
 > Erstellung eines Explosionsschutzkonzeptes (siehe Abschnitt 3)
	> Auswahl und Verwendung geeigneter explosionsgeschützter 

Geräte (siehe Abschnitt 4)
	> Durchführung von Prüfungen zur Gewährleistung der Explosi-

onssicherheit (siehe Abschnitt 5)
	> Dokumentation der Explosionsschutzmaßnahmen im Explosi-

onsschutzdokument (siehe Abschnitt 6)

Ein zentrales Hilfsmittel bei der Gefährdungsbeurteilung sind die 
Technischen Regeln, die die entsprechenden Verordnungen kon-
kretisieren. Für den Explosionsschutz sind dies die Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und die Technischen Regeln für Be-
triebssicherheit (TRBS). Diese geben den Stand der Technik wieder 
und entfalten die sogenannte „Vermutungswirkung“. Das bedeu-

tet: Man kann bei Befolgung der Technischen Regeln davon aus-
gehen, dass die Anforderungen der entsprechenden Verordnung 
erfüllt sind.

Abweichungen von Technischen Regeln sind möglich, jedoch 
muss in der Gefährdungsbeurteilung dann nachvollziehbar dar-
gelegt werden, wie mindestens die gleiche Sicherheit und der 
gleiche Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht werden.
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